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Bestimmungen des 15 REDS Köö Wien Snooker Club 
Fassung: 26. Oktober 2010 

 

1 Allgemein 

1.1 Die 15 Reds verstehen sich als Verein aktiver Snookerspieler. Jedes Mitglied 

ist daher aufgefordert regelmäßig an Veranstaltungen und Aktivitäten des 

Vereins (Turniere, Clubabende, Ranglistenspiele, Weihnachtsfeier, General-

versammlung,..) teilzunehmen. 

1.2 Da die 15 Reds den Snookersport in Österreich aktiv mitgestalten wollen, ist 

der Verein ordentliches Mitglied des Österreichischen Snooker- und 

Billiardsverbandes (ÖSBV). Das Sportreglement des ÖSBV gilt daher für alle 

Mitglieder der 15 Reds.   

 

2 Turniere 

2.1 Da die 15 Reds Mitglied des ÖSBV sind haben alle Mitglieder die Möglichkeit 

an offiziellen nationalen und internationalen Turnieren teilzunehmen. Alle 

hierfür notwendigen Lizenzen (nicht Nenngelder) werden vom Verein bezahlt. 

2.2 Die aktive Teilnahme an Turnieren ist ausdrücklich erwünscht. Bei, von den 15 

Reds selbst veranstalteten Turnieren, sind alle Mitglieder aufgefordert nach 

Möglichkeit als Spieler daran teilzunehmen. 

2.3 Jedes Mitglied ist verpflichtet bei allen Turnieren mit Bekleidungs-Code-Pflicht 

(Dress-Code) das offizielle 15 Reds Vereinslogo, das zu Beginn der 

Mitgliedschaft bezogen wurde, am Gilet zu tragen (Platzierung des Logos ist 

links in Brusthöhe aus Sicht des Spielers). Mitglieder die mehr als ein 

Vereinslogo bezogen haben sind angehalten dieses auch bei Turnieren ohne 

Dress-Code zu tragen. 
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2.4 Jedes Mitglied ist aufgefordert bei allen von den 15 Reds durchgeführten 

Veranstaltungen aktiv bei der Organisation mitzuwirken. Er oder Sie hat alle 

zumutbaren administrativen Tätigkeiten (Reinigung von Tischen oder Kugeln, 

Vertretung der Turnierleitung, Anbringen und Aktualisieren von Aushängen, 

Schiedsrichter-Tätigkeiten,…), die von der Turnierleitung oder offiziellen 

Verantwortlichen aufgetragen werden, auszuführen. 

2.5 Jedes Mitglied ist aufgefordert sich bei allen Veranstaltungen sportlich fair, 

freundlich und unauffällig zu verhalten. 

 

3 Mitgliedschaft 

3.1 Die Neuaufnahme oder Verlängerung als 15 Reds Mitglied ist schriftlich unter 

Angabe von Vor-, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Email und 

Telefonnummer per Mail an den Schriftführer der 15 Reds zu beantragen. Bei 

Erstanmeldung ist ebenfalls ein aktuelles Photo in elektronischer Form für den 

Mitgliederausweis mitzuschicken. 

3.2 Änderungen der persönlichen Daten sind dem Schriftführer unaufgefordert per 

Email bekannt zu geben. 

3.3 Jedes Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass die beim Antrag auf 

Mitgliedschaft gemachten persönlichen Daten nicht nur den anderen 15Reds 

Vereinsmitgliedern sondern auch dem Österreichischen Snooker- und 

Billiardsverband (ÖSBV), dem Wiener Snooker- und Billiardsverband (WSBV), 

dem Wiener Billard Sportverband (WBSV) und der Bundes Sport Organisation 

(BSO) zur Verfügung gestellt werden. 

3.4 Jedes Mitglied ist aufgefordert auf Anfragen, Einladungen,… des 15 Reds 

Vorstandes in akzeptabler Zeit zu antworten. 

3.5 Über die Neuaufnahme, Verlängerung oder Ausschluss von Mitgliedern 

entscheidet der 15 Reds Vorstand mit einfacher Mehrheit. Andere Zusagen 

gelten als nicht verbindlich. 

3.6 Sollten Mitglieder im Laufe einer Saison an keinem oder nur sporadisch an 

Veranstaltungen und Aktivitäten teilgenommen haben und somit lediglich die 

Vergünstigungen (Spielen zu Clubtarifen,…) der Mitgliedschaft in Anspruch 

genommen haben, so ist dies Grund die Mitgliedschaft nicht zu verlängern. 

3.7 Bei wiederholtem Verstoß eines Mitglieds gegen die Bestimmungen oder die 

Statuten des Vereins kann der 15 Reds Vorstand Geldstrafen bzw. 
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Streichungen von Kostenrückerstattungen oder anderen Berechtigungen von 

Mitgliedern beschließen. Diese Möglichkeit besteht unabhängig von etwaigen 

Beschlüssen oder Regelungen des ÖSBV. Zahlt das Mitglied eine solche 

Strafe nicht in der vorgegebenen Zeit führt dies automatisch zum Ausschluss 

des Mitglieds.    

3.8 Bei Austritt oder Ausschluss eines Mitglieds vor Ende der offiziellen Saison 

besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages. 

 

4 Das Vereinslokal 

4.1 Das offizielle 15Reds Vereinslokal ist das KÖÖ in der Kirchengasse 41, 1070 

Wien. 

4.2 Auf den Clubtischen 17, 18, 19, 20, 23, 24 und 25 kann von Mitgliedern zum 

vergünstigten Clubtarif gespielt werden. Auf allen anderen Tischen können 

15Reds Mitglieder ebenfalls, jedoch nur zum nicht vergünstigten Normaltarif, 

spielen. 

4.3 Vor Spielbeginn muss die gültige Mitgliedskarte immer unaufgefordert dem 

KÖÖ-Personal vorgezeigt werden. Ohne gültige Mitgliedskarte besteht auch 

bei gültiger Mitgliedschaft kein Anrecht auf Spielen zum vergünstigten Tarif. 

Wer seine Karte vergessen hat, hat kein Recht auf den Clubtarif.  

4.4 Der vergünstigte Clubtarif kann nur in Anspruch genommen werden wenn alle 

Spieler am Tisch offizielle 15Reds Mitglieder sind und ihre gültigen 

Mitgliedskarten vorweisen können. 


